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BfGT Bürger für Gütersloh e. V. 

Wir Bürger werden mitbestimmen! 

 
JUGENDHILFEAUSSCHUSS der STADT GÜTERSLOH  

c/o Ingrid Hollenhorst 

Berliner Str. 70 – Rathaus – 33330 Gütersloh 
 

Guten Tag, Frau Hollenhorst. 

 

Die BfGTFraktion bittet folgendes Thema auf die Tagesordnung der Jugendhilfeausschusssitzung am 

15. Mai 2014 zu setzen: 

 
Barrierefreie Spielplätze  

Aufstellen von geeigneten Spielgeräten 
 

Die BfGTFraktion beantragt: 

 

• Bei der Neuerrichtung, Sanierung bzw. Umbau von Spielplätzen wird die Verwaltung 
beauftragt, die Installation von Spielgeräten für Kinder mit Behinderung zu prüfen 
und gegebenenfalls nach entsprechender Beschlussfassung durch den zuständigen 
Ausschuss zu errichten. 

• Die Verwaltung informiert den JHA über Anforderungen, die bei einer integrativen 
Spielplatzplanung zu beachten sind. 

 

Begründung: 
 

Kinder mit Behinderungen wollen spielen wie alle Kinder. Barrierefreie, integrierte bzw. behinderten-

gerechte Spielplätze fördern nicht nur ihren Spieltrieb, sondern auch ihre Fähigkeiten.  

 

Im Rahmen der aktuell geführten Inklusions-Diskussion sollten auch Spielplätze in Gütersloh Orte 

sein, wo behinderte und nicht behinderte Kinder zusammen ihre Freizeit gestalten und untereinan-

der soziale Kontakt finden können. 

 

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Spielgeräte wie z. B. Rollstuhlschaukeln oder auch Wippen, die 

für Menschen mit und ohne Behinderung geeignet sind. Um diese Spielgeräte allerdings nutzen zu 

können, bedarf es natürlich auch barrierefreier Zugänge, die z. B. durch Reduzierung von 

Rindenmulch oder auch die Vermeidung von höheren Holzeinfassungen geschaffen werden könnten. 

 

Mit besten Grüßen 

 

BfGT  
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Nobby Morkes                                                                         
 
Fraktionsvorsitzender 
              

Gütersloh 28. April 2014                                                                                 
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